
PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

MU URBANES GEBIET (MU)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6A BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: BETRIEBSGELÄNDE MIT EIN- UND AUSFAHRT ZUR HOHLSTRASSE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

UNTERIRDISCHE HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

PG PRIVATE GRÜNFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

GEBÄUDE MIT GEPLANTEM RÜCKBAU

GRENZE DES MASSES DER BAULICHEN NUTZUNG (PERLSCHNUR)

Art der baulichen 
Nutzung

Anzahl der  
Vollgeschosse

Bauweise Grundflächenzahl

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist im modifizierten Trennsystem zu entwässern, das überschüssige Niederschlagsmengen in 

den Mischwasserkanal leitet.
• Für das Plangebiet ist ein Rückhaltevolumen von mindestens 50 Litern pro Quadratmeter abflusswirksamer 

Fläche zu schaffen. Dieses Volumen basiert auf der Bemessung der Retentionsanlagen gemäß der KOSTRA-Re-
genspende, die eine Auftrittswahrscheinlichkeit von 10 Jahren berücksichtigt. Das Rückhaltevolumen ist durch 
den Einsatz von Retentionszisternen, unterirdischen Speicherstrukturen oder ähnlichen Anlagen zu realisieren. 

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf den Dachflächen ist zulässig.
• Abfallbehälter: Öffentlich einsehbare Stellflächen für Müll- und Abfallbehälter sind mit hochwachsenden oder 

rankenden Gehölzen sichtwirksam einzugrünen oder einzuhausen. 
• Einfriedungen zum öffentlichen Raum sind als standortgerechte Sträucher und Gehölze auszuführen. Davon 

ausgenommen sind die bereits bestehenden Stützmauern entlang der Hohlstraße.
• Böschungen, Abgrabungen, Aufschüttungen und Stützmauern: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen, 

Aufschüttungen und Stützmauern ist bis zu einer Höhe von 3 m zulässig. Böschungen, Abgrabungen, Auf-
schüttungen und Stützmauern sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

• Stellplätze: Für die zulässige Nutzungen werden die in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finan-
zen Rheinland-Pfalz vom 24. Juli 2000 angeführten Richtzahlen (Untergrenzen) als Mindestzahl der nachzu-
weisenden Stellplätze festgesetzt (Verwaltungsvorschrift vom 24. Juli 2000 über die Zahl, Größe und Beschaf-
fenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 05. Oktober 2020 
(MinBl. 2020, S. 190)).

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

• Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen 
(Landessolargesetz - LSolarG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. September 2021 (GVBl. 
S. 550), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. 
November 2023 (GVBl. S. 367).

• Landesverordnung zur Durchführung des Landes-
solargesetzes (LSolarGDVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 2022 (GVBl. S. 
484)

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die Einleitung 
des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. O 46 „Revitalisierung Hohl-
Kaserne“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

 Idar-Oberstein, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister   

• Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird gem. 
§  13a BauGB (Bebauungspläne der Innenent-
wicklung) im beschleunigten Verfahren durchge-
führt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 BauGB wird eine 
Umweltprüfung nicht durchgeführt.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wur-
den gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH 
übertragen.

• Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die Veröf-
fentlichung des Bebauungsplanes im Internet, in-
klusive einer Auslegung beschlossen (§  13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, wurde in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
im Internet veröffentlicht und zur Ansicht und 
zum Herunterladen bereitgehalten  (§ 13a BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öf-
fentliche Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet 
und der Auslegung wurden mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Veröffentli-
chungsfrist von jedermann elektronisch per Mail, 
oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift 
abgegeben werden können und dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben können, am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Veröf-

fentlichung im Internet / Auslegung elektronisch 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 3 Abs. 2 
BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröf-
fentlichung im Internet / Auslegung gingen sei-
tens der Öffentlichkeit, der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden Anregungen und Stellung-
nahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde 
denjenigen, die Anregungen und Stellungnahmen 
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen (§  10 Abs.  1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil  B) 
sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Idar-Oberstein, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister  

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, 
in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Idar-Oberstein, den __.__.____

 ________________

Der Oberbürgermeister  

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 
BAUNVO

1.1 URBANES GEBIET, MU 

 zulässig sind:  
 
 
 
 

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 6a BauNVO

gem. § 6a Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.

gem. § 6a Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. §§ 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Vergnügungsstätten,
2. Tankstellen,
3. Einzelhandelsbetriebe.

Unzulässig sind weiterhin gem. § 6a Abs. 2 Nr. 
4 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO 
Werbeanlagen, welche sich nicht an der Stätte der 
Leistung befinden.

Unzulässig sind zudem gem. § 6a Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO Shisha-Bars sowie 
Läden mit Geschäfts- und Verkaufsflächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gemäß §  9 Abs.  1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 BauNVO und § 19 Abs. 
1 BauNVO auf 0,6 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.

Der Grundstücksfläche i. S. v. § 19 Abs. 3 BauNVO sind 
Flächenanteile an Gemeinschaftsanlagen hinzuzurech-
nen. Gemeinschaftsanlagen sind private Anlagen, die 
einem begrenzten Kreis von Grundstückseigentümern 
gehören, die durch die gemeinsame Errichtung und 
Unterhaltung einer Verpflichtung aus gesetzlichen 
Vorschriften nachkommen (z. B. Gemeinschaftsgaragen 
und Gemeinschaftsstellplätze).

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte 
GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (§ 19 
Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO), insgesamt bis zu einer GRZ 
von 0,8 überschritten werden.

Die festgesetzte GRZ bezieht sich dabei ausdrücklich 
auf das gesamte Plangebiet und nicht nur auf die ein-
zelnen Teilgrundstücke.

Zu Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO zählen 
gem. § 21a Abs. 3 BauNVO auch mit Anlagen zur 
Erzeugung von Energie aus Solarstrahlung überdachte 
Stellplätze, die aufgrund landesrechtlicher Vorschriften 
erforderlich sind. 

Überdachungen von Stellplätzen mit Photo voltaik-
anlagen aufgrund von landesrechtlichen Vorschriften 
dürfen gem. § 21a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB die GRZ um mehr als 0,1 überschreiten.

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 ABS. 1 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO als Höchstmaß 
festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise wird im Urbanen Gebiet MU 1-2 gem. 
§ 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise (o) fest-
gesetzt. In der offenen Bauweise sind die Gebäude mit 
seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Im Urbanen Gebiet MU 3-4 wird eine abweichende 
Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. 
Demnach sind auch Gebäude ohne Grenzabstand zuläs-
sig. Auf der Grundstücksgrenze sind Fensteröffnungen 
zulässig, sofern hierzu vertragliche Regelungen getrof-
fen werden.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Die Ausnahmen des 
§ 14 Abs. 2 BauNVO gelten entsprechend. (s. ergän-
zend Festsetzung der Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen)

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes 
mit Elektrizität (z. B. Trafo-Station) und / oder der 
E-Mobilität, oder der Entwässerung des Gebietes 
dienen, sind innerhalb des Geltungsbereichs des 
Plangebietes, auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig, auch soweit für sie keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind.

5.  FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Stellplätze und Carports sind sowohl innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen als auch in der fest-
gesetzten Fläche für Stellplätze zulässig. 
Fahrradstellplätze sind davon ausgenommen. Diese 
sind zusätzlich auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. 

6.  EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS 
ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRS-
FLÄCHE; HIER: EIN- UND AUSFAHRT ZUR 
HOHLSTRASSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

Ein- und Ausfahrten auf das Gelände sind nur in den 
dafür vorgesehenen Bereichen zulässig.

7.  UNTERIRDISCHE HAUPTVERSORGUNGS- 
UND HAUPTABWASSERLEITUNGEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

8. PRIVATE GRÜNFLÄCHE
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Innerhalb der privaten Grünfläche sind Anlagen zur 
Entwässerung des Plangebietes zulässig.

9. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen 

oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu be-
lassen und vegetativ anzulegen. Diese Flächen sind mit 
gebietseinheimischen Saatgutmischungen oder Gehöl-
zen (Bäume und Sträucher) zu bepflanzen. 
Bei Gehölzen ist die regionale Herkunft „Westdeut-
sches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach 
dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Ge-
hölze“ (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. Bei Saat-
gutmischungen ist darauf zu achten, dass es sich um 
zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 
„Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ (UG 9) 
bzw. „Rheinisches Bergland“ (UG 7) handelt.
Großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen 
Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen 
(Schottergärten), sind nicht zulässig. Wasserdichte oder 
nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) 
sind nur zur Anlage von dauerhaft mit Wasser gefüllten 
Flächen zulässig. Mineralische Splitabdeckungen ohne 
zusätzliches Vlies und Folie, die sich z.B. trockenresis-
tenten und insektenfreundlichen Beeten oder Garten-
anlagen unterordnen, sind erlaubt.
Im Vorfeld eines Rück- bzw. Umbaus oder auch einer 
Fassadenrenovierung der Gebäude ist eine Prüfung auf 
Gebäudebrüter und Fledermausquartiere vorzuneh-
men, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände n. 
§ 44 BNatSchG sicher auszuschließen.
Sollten aus Verkehrssicherungs- oder planerischen 
Gründen  Bäume gefällt werden, sind eventuell er-
kannte Baum- und Asthöhlen endoskopisch auf Spuren 
einer Quartiernutzung durch Fledermäuse oder eine 
Brutplatznutzung durch Höhlenbrüter zu prüfen.
Im Fall von Positivnachweisen an den Gebäuden oder 
dem Baumbestand ist das weitere Vorgehen mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzuklären; grundsätz-
lich ist im Fall einer erkannten Vogelbrut an den Ge-
bäuden der Baubeginn auf die Zeit nach der Ästlings-
phase zu verschieben.
In Bezug auf den Verlust von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten gilt, dass eine Sommerquartiernutzung durch 
Einzelindividuen der synantropen Fledermausarten 
(Zwerg-, Breitflügelfledermaus) ebenso wie nachge-
wiesene häufige Gebäudebrüter (Hausrotschwanz, 
Stadttaube) i.d.R. durch die Legalausnahme n. § 44 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 gedeckt sind, während z.B. tradierte 
Fledermauskolonien im Dachstuhl oder ebenfalls regel-
mäßig genutzte Nistplätze von Arten mit hoher Nist-
platzkonstanz oder der Roten Listen bzw. Vorwarnlis-
ten (hier v.a. Haussperling oder Mauersegler) weiter-
gehende, d.h. über eine Bauzeitenregelung und die 
Einhaltung der gesetzlichen  Rodungsfristen gem. § 39 
Abs. 5 Nr. 2 hinausgehende Maßnahmen, erforderlich 
machen (z.B. künstliche Nisthilfen oder Ersatzquartie-
re).
In Bezug auf die Mauereidechse ist die Fläche im Fall 
von Rück- oder Neubauten, bei denen schweres Gerät 
zum Einsatz kommt, zu den Aktivitätszeiten zu unter-
suchen und sicherzustellen, dass sich keine Tiere inner-
halb des Baufeld befinden; auch sollte die Räumung 
der Bauschuttablagerungen zur Aktivitätszeit im Som-
merhalbjahr erfolgen, um Tieren die Flucht zu ermögli-
chen und eine Tötung von überwinternden Individuen 
zu vermeiden.

10. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN 
ZU BELASTENDE FLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan.

Die betreffenden Flächen sind mit den entsprechenden 
Rechten zugunsten der Leitungsträger (bzw. hier der  
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und der Fern-
leitungsbetriebsgesellschaft) belastet und die Zugäng-
lichkeit ist sicherzustellen.

11. MIT LEITUNGSRECHT ZUGUNSTEN DER 
TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH ZU BELAS-
TENDE FLÄCHE
Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Im Baugebiet ist der Bereich der Telekommunikations-
linien der Telekom Deutschland GmbH mit einem Lei-
tungsrecht zugunsten der zuständigen Telekom 
Deutschland GmbH sowie ihren Rechtsnachfolgern 
und Bevollmächtigten zu belasten.

12.  ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB
Flachdächer und Dächer neu zu errichtender Gebäude 
mit einer Neigung von bis zu 15 ° sind mit einer durch-
wurzelbaren Mindestsubstratschicht von ca. 15 cm 
Stärke mindestens extensiv zu begrünen. Eine Nutzung 
als Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein Begrünungs-
system zu wählen, welches das dauerhafte und vitale 
Wachstum von Gräsern, Polsterstauden und zwergigen 
Gehölzen auch während länger anhaltender Hitze- und 
Trockenheitsperioden gewährleistet. Dies gilt nicht für 
die durch notwendige technische Anlagen (z.B. Photo-
voltaik), oder nutzbare Freibereiche auf den Dächern in 
Anspruch genommenen Flächen.

13.  ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB Innerhalb der festgesetzten Fläche sollen Bäume mit 
einem Stammumfang von 60 cm und mehr - gemessen 
in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden - erhal-
ten werden. 
Bei Anpflanzungen sind die einschlägigen DIN-
Normen (DIN 18916) sowie die FLL Empfehlungen für 
Baumpflanzungen (Teil 1 u. 2), FLL ZTV Baumpflege 
und FLL Gütebestimmung für Baumschulpflanzen zu 
beachten.

14. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 

13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
Bundeswehr
• Es ist davon auszugehen, dass sowohl von dem Truppenübungsplatz Baumholder als auch von der Artille-

rieschule bei der Durchführung von Übungen mit militärischen Großgeräten [Rad- /Ketten-Fahrzeuge] der 
Bundeswehr, tieffrequente Schallemissionen im Frequenzbereich unter 90 Hz ausgehen. Diese können bei 
Menschen in der Umgebung Dröhn- und Druckgefühle auslösen. Ebenso ist von starken, extrem tieffrequen-
ten Schwingungen auszugehen, die Bauwerksteile von Gebäuden zu Schwingungen anregen, die wiederum 
sekundäre Geräusche erzeugen können, wie z.B. Klappern von Gegenständen in und auf Möbeln. Bei der 
Durchführung von Übungen mit militärischen Luftfahrzeugen der Bundeswehr (Hubschraubern und Flugzeu-
gen), gehen von den jeweiligen militärischen Luftfahrzeugen, die sich oftmals in niedrigen Flughöhen befin-
den, Schallemissionen aus. Diese entstehen durch die Triebwerke, bzw. durch die Rotorblätter (bei Hubschrau-
bern) und durch die Wirbel der umströmenden Luft an den Luftfahrzeugen. Alle Schall-, Schwingungs- und 
Fluglärm-Immissionen können tags und nachts auftreten.

Denkmalschutz
• Der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier sind bislang keine archäologischen Fundstellen 

bekannt bzw. archäologische Fundstellen sind durch die Planung in ihrem Bestand nicht gefährdet. Es gilt 
allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. Befunde gem. § 
16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Deutsche Bahn AG
• Die Antragsunterlagen der die Deutsche Bahn AG ggf. berührenden Baumaßnahmen müssen frühzeitig mit 

der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte abgestimmt und mit detaillierten Plänen rechtzeitig vor 
Baubeginn zur Stellungnahme vorgelegt werden. Die Funktionsfähigkeit der Bahnanlagen und die Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebs sind jederzeit zu gewährleisten. Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungs-
anlagen in der Nähe der Bahn (z.B. Baustellenbeleuchtung, Leuchtwerbung, etc.) ist darauf zu achten, dass 
Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäu-
schungen von Signalbildern nicht vorkommen. Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnan-
lagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen etc.), die zu Immissionen 
an benachbarter Bebauung führen können.

• Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen: Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, 
dass durch die Bauarbeiten der Gefahrenbereich (Definition siehe GUV VD33, Anlage 2) der Gleise, einschließ-
lich des Luftraumes nicht berührt wird. Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, 
Personen oder Geräte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich gelangen können. Bei Bauausführungen unter 
Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. 
der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung 
dieser Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die 
Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. Werden bei einem Kraneinsatz aus-
nahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB lnfraGo AG eine schriftliche Kranverein-
barung abzuschließen, die mindestens 6 Wochen vor Kranaufstellung bei der DB lnfraGo AG zu beantragen 
ist. Auf eine ggf. erforderliche Bahnerdung wird hingewiesen.

Deutsche Telekom Technik GmbH
• Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Deutschland GmbH zur Versorgung der 

Bestandsgebäude mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom Deutschland GmbH. Die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien (TK-Linien) ist erforderlich.

• In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter 
Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Die Deutsche Telekom Technik GmbH 
bittet sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Tele-
kommunikationslinien nicht behindert werden.

• Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass für die Arbeiten der Telekom 
Deutschland GmbH ein mit der Deutsche Telekom Technik GmbH abgestimmtes eigenes Zeitfenster eingeplant 
wird.

Gasdruckregelanlage
• In dem Gebäude zur Hohlstraße hin, auf der Höhe gegenüber dem Flurstück 229/6 befindet sich eine ding-

lich gesicherte Gasdruckregelanlage der OIE AG/Westnetz GmbH, die mittelfristig aus dem Gebäude heraus 
gebaut werden soll.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 

von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenpla-
nung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereig-
nisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG 
ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.Um der Herausforderung zuneh-
mender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten 
an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. 
Regionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

• Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und -richtun-
gen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Starkregen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener 
Szenarien mit unterschiedlichen Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheit-
liche „Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereignisse“ (SRI 7) geht 
von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundert-
jährlichen Hochwassers (HQ100) entspricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ 
weitere Einblicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss auftritt. Dabei können 
sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, stets die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen 
zu berücksichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-umwelt.de/
servlet/is/10360/ einsehbar.

• Da bislang kein örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept existiert, sind aktuell keine weiterge-
henden Maßnahmen durch die Kommune geplant. Um der Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht 
zu werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor 
Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen. 

Wassertiefen bei einem Starkregen-Ereignis im Szenario SRI 7 (40 - 47 mm) in einer Stunde; Quelle: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität 
des Landes Rheinland-Pfalz (Abruf am 08.01.2024).

Gesicherte Erschließung, Zufahrt
• Erschlossen wird das Gebiet über die Hohlstraße, die Zufahrt ist mit der angrenzenden Fernleitungsbetriebs-

gesellschaft und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über eine Baulast gesichert.
Landesbetrieb Mobilität
• Im Hinblick auf eine mögliche Anbringung von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Gebäude ist 

seitens des Vorhabenträgers in eigener Zuständigkeit der Gewährleistungsnachweis zu führen, dass bei allen 
Sonnenständen eine Blendbeeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Zuge der umliegenden klassifizierten 
Straßen ausgeschlossen ist.

Vorschriften zu erneuerbaren Energien
• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 

geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben dieses 
Bebauungsplans hinausgehen können. 

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Stadt Idar-Oberstein 
möglich.

HINWEISE


